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RUNDERLASSE

Nr. 17 Anordnung über Organisation und Dienstbetrieb der Staatsanwaltschaft
(OrgStA). RdErl. d. MdJIE v. 4. 6. 2009 (3262/2 - III/A 1 - 2005/5591 - III/A)
– JMBl. S. 437 – – Gült.-Verz. Nr.: 242 –

§ 1

Sitz und Bezeichnung der Behörden

(1) Die Staatsanwaltschaften bestehen am Sitz des Oberlandesgerichts und der
Landgerichte.

Sie führen die Bezeichnung:

„Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main“,

„Staatsanwaltschaft ... (Ortsbezeichnung)“.



(2) Werden Zweigstellen einer Staatsanwaltschaft eingerichtet, so führen diese die
Zusatzbezeichnung:

„Zweigstelle ... (Ortsbezeichnung)“

Die Einrichtung von Zweigstellen ist dem Ministerium der Justiz, für Integration und
Europa vorbehalten.

§ 2

Bezeichnung der Behördenleiterinnen und Behördenleiter

Die Leiterin oder der Leiter der Generalstaatsanwaltschaft führt die Bezeichnung:

„Die Generalstaatsanwältin“ oder
„Der Generalstaatsanwalt“.

Die Leiterin oder der Leiter der Staatsanwaltschaft führt die Bezeichnung:

„Die Leitende Oberstaatsanwältin“ oder
„Der Leitende Oberstaatsanwalt“.

§ 3

Einrichtung von Abteilungen und Hauptabteilungen

(1) Bei den Staatsanwaltschaften können Abteilungen und aus mehreren Abteilungen
bestehende Hauptabteilungen gebildet werden. Diese werden, soweit nicht die Behör-
denleiterin oder der Behördenleiter deren Leitung übernimmt, von einer Abteilungslei-
terin, einem Abteilungsleiter, einer Hauptabteilungsleiterin oder einem Hauptabtei-
lungsleiter geleitet.

(2) Die Bildung von Abteilungen und Hauptabteilungen sowie die Bestellung von Abtei-
lungsleiterinnen, Abteilungsleitern, Hauptabteilungsleiterinnen und Hauptabteilungs-
leitern bedürfen der Zustimmung des Ministeriums der Justiz, für Integration und Europa.

§ 4

Behördenleitung

(1) Zu den im Rahmen der Behördenleitung wahrzunehmenden Aufgaben gehört es
insbesondere,

1. die Dienstaufsicht über alle Behördenangehörigen auszuüben,

2. die Justizverwaltungssachen, insbesondere die Dienstaufsichtssachen, zu bear-
beiten,

3. auf die Beachtung der Gesetze sowie der sonstigen Vorschriften und Anordnun-
gen hinzuwirken,
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4. für die sachgemäße und rasche Erledigung und, soweit erforderlich, für eine ein-
heitliche Behandlung der Geschäfte zu sorgen,

5. einen Geschäftsverteilungsplan nach Maßgabe des § 8 aufzustellen sowie

6. über alle bedeutsamen Angelegenheiten, insbesondere über solche, in denen eine
Berichtspflicht besteht, unterrichtet zu sein und dafür Sorge zu tragen, dass in die-
sen Sachen wichtige Maßnahmen erst nach Kenntnis getroffen werden.

(2) Regelmäßige Dienstbesprechungen sind abzuhalten. Team- und Projektarbeit
sowie der Einsatz der elektronischen Informationstechnik sind zu fördern.

(3) Zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Abs. 1 Nr. 2 können Behördenangehörige
herangezogen werden. Die Übertragung einzelner Geschäfte zur selbständigen Erle-
digung ist insoweit zulässig.

§ 5

Abteilungsleitung und Hauptabteilungsleitung

(1) Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter nehmen innerhalb ihrer Abteilungen
die in § 4 Abs. 1 Nr. 3, 4 und 6 bezeichneten Aufgaben wahr. Sie unterrichten die
Behördenleiterin oder den Behördenleiter über alle bedeutsamen Angelegenheiten ih-
res Geschäftsbereichs. § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Für Hauptabteilungsleiterinnen und Hauptabteilungsleiter gilt Abs. 1 entsprechend
mit der Maßgabe, dass ihnen weitere der in § 4 Abs. 1 genannten Aufgaben durch die
Behördenleitung übertragen werden können.

§ 6

Zweigstellenleitung

(1) Die Leiterin oder der Leiter einer Zweigstelle nimmt die zur Abteilungsleitung gehö-
renden Aufgaben wahr.

(2) Die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt kann der Zweigstellen-
leiterin oder dem Zweigstellenleiter mit Zustimmung des Ministeriums der Justiz, für
Integration und Europa weitergehende Befugnisse übertragen.

§ 7

Vertretung

(1) Das Ministerium der Justiz, für Integration und Europa bestellt die ständigen Ver-
treterinnen oder Vertreter für die Behördenleiterinnen und Behördenleiter.

(2) Ist die ständige Vertreterin oder der ständige Vertreter nicht bestellt oder verhin-
dert, so nimmt die oder der dem Range, bei gleichem Range dem Dienstalter und bei
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gleichem Dienstalter der Geburt nach älteste Behördenangehörige des staatsanwalt-
schaftlichen Dienstes die Vertretung wahr. Eine generelle Änderung dieser Vertretungs-
regelung durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter bedarf der Zustimmung
der Generalstaatsanwältin oder des Generalstaatsanwalts.

(3) Die Behördenleiterin oder der Behördenleiter regelt die Vertretung der Hauptabtei-
lungsleiterinnen und Hauptabteilungsleiter, der Abteilungsleiterinnen und Abteilungs-
leiter, der Zweigstellenleiterinnen und Zweigstellenleiter sowie der Dezernentinnen und
Dezernenten. Sie oder er kann im Übrigen ständige Vertreterinnen oder Vertreter für die
Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie für die Hauptabteilungsleiterinnen
und Hauptabteilungsleiter bestellen.

§ 8

Geschäftsverteilungsplan

(1) Für jedes Kalenderjahr stellt die Behördenleiterin oder der Behördenleiter nach
Beratung mit den Hauptabteilungsleiterinnen, Hauptabteilungsleitern, Abteilungsleite-
rinnen und Abteilungsleitern sowie je einer oder einem von den Abteilungsmitgliedern
benannten Angehörigen jeder Abteilung einen Geschäftsverteilungsplan auf.

(2) Die Geschäfte werden grundsätzlich nach allgemeinen Gesichtspunkten verteilt.
Dabei können Ermittlungsgruppen (Teams, Projekte) gebildet werden.

(3) Den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern sowie den Hauptabteilungsleite-
rinnen und Hauptabteilungsleitern ist auch die Bearbeitung eines Dezernats zu über-
tragen, soweit der Umfang ihrer sonstigen Aufgaben dies zulässt.

§ 9

Besondere Sachgebiete

(1) Angelegenheiten, deren Bearbeitung besondere Kenntnisse und Erfahrungen er-
fordert, sollen in bestimmten Dezernaten zusammengefasst werden. Namentlich kom-
men in Betracht:

1. Betäubungsmittelstrafsachen,

2. Verfahren wegen Gewaltdarstellung oder Aufstachelung zum Rassenhass,

3. Kapitalstrafsachen,

4. Lebensmittelstrafsachen,

5. Verfahren, die Organisierte Kriminalität betreffen,

6. Strafsachen mit politischem Hintergrund,

7. Verfahren wegen Verbreitung pornographischer oder jugendgefährdender Schriften,

8. Pressestrafsachen,

9. Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung,
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10. Umweltschutzstrafsachen,

11. Verkehrsstrafsachen und

12. Wirtschaftsstrafsachen.

(2) In bestimmten Dezernaten können auch Angelegenheiten der Vollstreckung und
des Verkehrs mit dem Ausland zusammengefasst werden.

§ 10

Jugenddezernate

(1) Für Verfahren, die zur Zuständigkeit der Jugendgerichte gehören, sind Jugend-
staatsanwältinnen und Jugendstaatsanwälte zu bestellen.

(2) In den Jugenddezernaten sollen auch Verfahren gegen Strafunmündige und die
Jugendschutzsachen bearbeitet werden.

(3) Jugendsachen, die in die Zuständigkeit eines besonderen Sachgebiets fallen, sol-
len im Jugenddezernat bearbeitet werden. Dies gilt nicht, wenn die Sonderdezernentin
oder der Sonderdezernent ebenfalls nach Abs. 1 bestellt ist.

§ 11

Abweichungen vom Geschäftsverteilungsplan

(1) Die Behördenleiterin oder der Behördenleiter trifft eine von dem Geschäftsvertei-
lungsplan abweichende Regelung, wenn dies im Interesse der Sache und einer zügi-
gen Aufgabenerledigung erforderlich wird.

(2) Erweist sich, dass ein oder mehrere Verfahren in einem Dezernat nicht oder nicht
zügig bearbeitet werden können, soll die Dezernentin oder der Dezernent von den sons-
tigen Dienstgeschäften entlastet werden. Ist dies nicht möglich, so wird die Bearbeitung
einer oder einem oder mehreren anderen Dezernentinnen oder Dezernenten übertragen.

§ 12

Verantwortlichkeit der Dezernentinnen und Dezernenten

(1) Innerhalb des ihnen zugewiesenen Geschäftsbereichs erledigen die Dezernentin-
nen und Dezernenten ihre Aufgaben grundsätzlich in eigener Verantwortung. Sie zeich-
nen alle Verfügungen und Schriftstücke, soweit nicht in den folgenden Vorschriften
oder in sonstigen Anordnungen etwas anderes bestimmt ist.

(2) Die Dezernentinnen und Dezernenten unterrichten die Abteilungsleiterin oder den
Abteilungsleiter und diese die Hauptabteilungsleiterin oder den Hauptabteilungsleiter
unverzüglich über jeden wichtigen Vorgang in ihrem Geschäftsbereich. Im Zweifel ist
zu unterrichten.
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§ 13

Zeichnung durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter

(1) Die Behördenleiterin oder der Behördenleiter zeichnet

1. die Berichte an die übergeordneten Behörden, unbeschadet der Berichtspflichten
in Strafsachen und Bußgeldsachen,

2. die Schreiben an oberste Bundes- und Landesbehörden sowie an den General-
bundesanwalt mit Ausnahme der Revisionsübersendungsberichte,

3. die abschließenden Verfügungen und Schriftstücke in Personal- und Justizverwal-
tungssachen einschließlich der Dienst-(Fach-) aufsichtssachen und der Diszipli-
narsachen,

4. Schreiben an ausländische Behörden,

5. die ihr oder ihm durch Verwaltungsvorschrift vorbehaltenen Entscheidungen,

6. die abschließenden Verfügungen, durch die ein Gnadenerweis gewährt oder wi-
derrufen wird, ausgenommen die Bewilligungen von Zahlungserleichterungen und
ihr Widerruf und

7. die Verfügungen und Schriftstücke, deren Zeichnung sie oder er sich allgemein
oder im Einzelfall vorbehalten hat.

(2) Eine teilweise Übertragung der Zeichnung nach Abs. 1 ist mit Zustimmung der
Generalstaatsanwältin oder des Generalstaatsanwalts zulässig. In Sachen von gerin-
gerer Bedeutung kann ohne die Zustimmung nach Satz 1 eine abweichende Regelung
im Einzelfall getroffen werden.

(3) Verfügungen und Schriftstücke, die die Behördenleiterin oder der Behördenleiter
zeichnet, sind über die Abteilungsleiterin oder den Abteilungsleiter sowie über die
Hauptabteilungsleiterin oder den Hauptabteilungsleiter vorzulegen.

§ 14

Zeichnung durch die Abteilungsleiterin oder den Abteilungsleiter sowie
die Hauptabteilungsleiterin oder den Hauptabteilungsleiter

(1) Die Abteilungsleiterinnen und die Abteilungsleiter sowie die Hauptabteilungsleite-
rinnen und die Hauptabteilungsleiter zeichnen die Verfügungen und Schriftstücke,
deren Zeichnung ihnen vorbehalten ist. Im Einzelfall können sie sich die Zeichnung
selbst vorbehalten.

(2) Der Abteilungsleiterin oder dem Abteilungsleiter sind vor Abgang vorzulegen

1. die abschließenden Verfügungen in Sachen, die nach § 74 Abs. 2 GVG zur Zu-
ständigkeit der Strafkammer als Schwurgericht oder nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 JGG
zur Zuständigkeit der Jugendkammer gehören,

2. die Schriftsätze, durch welche die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel einlegt, be-
gründet, beschränkt oder zurücknimmt,
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3. die Anträge der Staatsanwaltschaft auf Wiederaufnahme des Verfahrens und Er-
klärungen, die sich auf einen solchen Antrag beziehen,

4. die Ablehnung der von einer anderen Staatsanwaltschaft erbetenen Übernahme
eines Verfahrens und

5. die ablehnenden Entscheidungen in Gnadensachen ausgenommen die Entschei-
dung über Zahlungserleichterungssachen.

§ 15

Zeichnung bei der Generalstaatsanwaltschaft

Die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaatsanwalt regelt die Zeichnungsbefug-
nisse innerhalb der Generalstaatsanwaltschaft.

§ 16

Art der Zeichnung

(1) Die Beamtinnen und Beamten der Staatsanwaltschaft führen im Schriftverkehr die
Bezeichnung ihrer Behörde. Sie zeichnen – ohne den Hinweis auf ein Auftragsverhält-
nis – mit ihrem Namen und ihrer Dienstbezeichnung (Amtsbezeichnung).

(2) In Justizverwaltungssachen sowie in Gnadensachen führen die Behördenleiterin-
nen und die Behördenleiter statt der Behördenbezeichnung ihre Amtsbezeichnung.
Sofern solche Angelegenheiten anderen zur selbstständigen Erledigung übertragen
sind, zeichnen diese mit dem Zusatz:

„Im Auftrag“ („I. A.“),

die Vertreterin oder der Vertreter der Behördenleiterin oder des Behördenleiters mit
dem Zusatz:

„In Vertretung“ („I. V.“).

(3) Abs. 2 gilt auch bei Bescheiden nach § 172 StPO.

§ 17

Sitzungsdienst

(1) Die Vertretung der Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung regelt die Behör-
denleiterin oder der Behördenleiter, bei einer Zweigstelle deren Leiterin oder Leiter. Die
Vertretung soll möglichst der Verfasserin oder dem Verfasser der Anklage übertragen
werden. Die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter sowie die Hauptabteilungsleite-
rinnen und Hauptabteilungsleiter sind zum Sitzungsdienst heranzuziehen, soweit der
Umfang ihrer sonstigen Aufgaben dies zulässt.
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(2) Die Behördenleiterin oder der Behördenleiter kann die Einteilung des Sitzungs-
dienstes der Vertreterin oder dem Vertreter, einer Hauptabteilungsleiterin oder einem
Hauptabteilungsleiter oder einer Abteilungsleiterin oder einem Abteilungsleiter über-
tragen.

§ 18

Einarbeitungszeit

(1) Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte, die Richterinnen und Richter auf Probe
sind, und Beamtinnen und Beamte auf Probe legen während der Einarbeitungszeit
nach näherer Anweisung der Behördenleiterin oder des Behördenleiters die bearbeite-
ten Sachen zur Kenntnisnahme und Billigung vor. Die Vorlagepflicht soll in der Regel
nicht weniger als drei Monate und nicht länger als sechs Monate dauern.

(2) Die Verpflichtung zur Vorlage kann ganz oder teilweise aufgehoben werden, wenn
dies nach den Leistungen gerechtfertigt ist.

(3) Die Vorlagepflicht entfällt, wenn die Sache keinen Aufschub duldet und eine recht-
zeitige Vorlage nicht möglich ist.

§ 19

Zuständigkeit des amtsanwaltlichen Dienstes in Strafsachen

Dem amtsanwaltlichen Dienst werden von den Strafsachen, für die das Amtsgericht 
– Strafrichter – nach § 25 GVG zuständig ist, zur Bearbeitung übertragen:

1. alle Vergehen, bei denen das Höchstmaß der angedrohten Freiheitsstrafe sechs
Monate beträgt,

2. die folgenden Vergehen:

a) Hausfriedensbruch (§ 123 StGB),

b) Amtsanmaßung (§ 132 StGB),

c) Verletzung amtlicher Bekanntmachungen (§ 134 StGB),

d) Verstrickungs- und Siegelbruch (§ 136 StGB),

e) unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB), es sei denn, dass durch den
Verkehrsunfall eine fahrlässige Tötung oder eine Körperverletzung, bei der eine
der in § 226 StGB bezeichneten Folgen eingetreten ist, verursacht worden ist,

f) Missbrauch von Notrufen oder Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und
Nothilfemitteln (§ 145 StGB),

g) Verstoß gegen das Berufsverbot (§ 145 c StGB),

h) Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung (§§ 185 bis 187 StGB), es sei
denn, dass sich die Tat gegen eine der in § 194 Abs. 4 StGB bezeichneten po-
litischen Körperschaften gerichtet hat,
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i) Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes (§ 201 StGB), es sei denn, dass die Tat
von einer der in § 201 Abs. 3 StGB bezeichneten Personen begangen worden ist,

j) Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 
(§ 201a StGB), soweit es sich nicht um ein Pressedelikt handelt,

k) Verletzung des Briefgeheimnisses (§ 202 StGB),

l) Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 StGB) und Verwertung fremder 
Geheimnisse (§ 204 StGB), es sei denn, dass die Tat von einer der in § 203 
Abs. 2 StGB bezeichneten Personen begangen worden ist,

m) Körperverletzung (§ 223 StGB), gefährliche Körperverletzung (§ 224 StGB) und
fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB), es sei denn, dass eine der in § 226
StGB bezeichneten Folgen eingetreten ist,

n) Nötigung (§ 240 StGB), mit Ausnahme der in § 240 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 genann-
ten Fälle,

o) Bedrohung (§ 241 StGB),

p) unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs (§ 248b StGB),

q) Missbrauch von Ausweispapieren (§ 281 StGB),

r) unbefugter Gebrauch von Pfandsachen (§ 290 StGB),

s) Gefährdung des Straßenverkehrs in den Fällen des § 315c Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und b
StGB, wenn sie nicht in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung oder einer Körperverletzung
stehen, bei der eine der in § 226 StGB bezeichneten Folgen eingetreten ist,

t) Trunkenheit im Verkehr (§ 316 StGB),

u) Vollrausch (§ 323a StGB), sofern der amtsanwaltliche Dienst für die Verfolgung
der im Rausch begangenen Tat zuständig wäre, und

v) Gefährdung einer Entziehungskur (§ 323b StGB),

3. die folgenden Vergehen, soweit der Wert der gestohlenen oder unterschlagenen
Sachen oder der Schaden 2 500 Euro nicht übersteigt:

a) Diebstahl (§ 242 StGB),

b) Diebstahl in den Fallen des § 243 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 und 2 StGB, wenn aus
einem verschlossenen Kraftfahrzeug oder ein durch Schutzvorrichtungen ge-
gen Wegnahme besonders gesichertes Fahrzeug gestohlen wird,

c) Unterschlagung (§ 246 StGB),

d) Entziehung elektrischer Energie (§ 248 c StGB),

e) Betrug (§ 263 StGB),

f) Erschleichen von Leistungen (§ 265a StGB),

g) Sachbeschädigung (§ 303 StGB),

h) gemeinschädliche Sachbeschädigung (§ 304 StGB) und

i) Steuerhinterziehung (§ 370 Abs. 1, 2 und 4 der Abgabenordnung), soweit es
sich um die Hinterziehung von Kraftfahrzeugsteuer handelt,
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4. die folgenden Vergehen, soweit der amtsanwaltliche Dienst für die Verfolgung der
diesen zugrundeliegenden Vortat zuständig ist oder zuständig wäre:

a) Vortäuschen einer Straftat (§ 145d StGB),

b) falsche Verdächtigung (§ 164 StGB),

c) Begünstigung (§ 257 StGB),

d) Strafvereitelung (§ 258 StGB),

e) Hehlerei (§ 259 StGB) und

f) fahrlässige Hehlerei von Edelmetallen und Edelsteinen (§ 148b der Gewerbe-
ordnung),

5. die Vergehen nach folgenden Nebengesetzen:

a) § 9 des Gesetzes über die Haftpflichtversicherung für ausländische Kraftfahr-
zeuge und Kraftfahrzeuganhänger,

b) §§ 31, 32 des Heimarbeitsgesetzes,

c) §§ 58, 59 des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuches,

d) § 6 des Pflichtversicherungsgesetzes,

e) §§ 21, 22 und 22a des Straßenverkehrsgesetzes und

f) §§ 74, 75 des Tierseuchengesetzes.

§ 20

Ausschluss der Zuständigkeit des amtsanwaltlichen Dienstes

Die Amtsanwältinnen oder Amtsanwälte bearbeiten nicht

1. Verfahren wegen Straftaten von Jugendlichen oder Heranwachsenden,

2. Verfahren, die militärische Straftaten zum Gegenstand haben,

3. Verfahren gegen Personen, auf die das NATO-Truppenstatut mit den Zusatzverein-
barungen anzuwenden ist,

4. Strafsachen mit politischem Hintergrund und Pressestrafsachen,

5. Verfahren, in denen mit der Anordnung einer Maßregel der Besserung und Siche-
rung nach § 61 StGB, mit Ausnahme der Entziehung der Fahrerlaubnis, zu rech-
nen ist, und

6. Verfahren, die in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht besondere Schwierigkeiten
bereiten oder aus sonstigen Gründen erhebliche Bedeutung haben.

§ 21

Sonderregelung

(1) Die Behördenleiterin oder der Behördenleiter kann auch andere als die in § 19 ge-
nannten Strafsachen, die in die Zuständigkeit des Amtsgerichts – Strafrichter – nach 
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§ 25 GVG fallen, dem amtsanwaltlichen Dienst zur Bearbeitung zuweisen. Gleiches
gilt, wenn in einem Verfahren Strafsachen des staatsanwaltlichen Dienstes mit sol-
chen des amtsanwaltlichen Dienstes zusammentreffen. Die Übertragung dieser Be-
fugnis auf Hauptabteilungsleiterinnen, Hauptabteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen
oder Abteilungsleiter ist zulässig.

(2) Die Behördenleiterin oder der Behördenleiter kann Kräfte des amtsanwaltlichen
Dienstes oder andere Beamtinnen oder Beamte des gehobenen Dienstes zur Unter-
stützung der sachbearbeitenden Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte heranziehen.
Die Behördenleiterin oder der Behördenleiter kann ausnahmsweise auch Strafsachen
entgegen § 19 dem staatsanwaltlichen Dienst übertragen.

(3) Die Befugnis, in Einzelfällen abweichend von § 19 den staatsanwaltlichen Dienst
mit der Bearbeitung zu beauftragen (§ 145 GVG), bleibt unberührt.

§ 22

Ermittlungsgruppen

Werden Ermittlungsgruppen (Teams, Projekte) aus Kräften des staatsanwaltschaftlichen
und des amtsanwaltlichen Dienstes gebildet, so finden die §§ 19 und 20 keine Anwendung.

§ 23

Zuständigkeit des amtsanwaltlichen Dienstes in Bußgeldsachen

(1) Ist der amtsanwaltliche Dienst für die Bearbeitung einer Straftat zuständig, so be-
arbeitet er auch Ordnungswidrigkeiten, die mit der Straftat zusammenhängen (§ 42
OWiG).

(2) Die Bearbeitung der Einspruchsverfahren nach den §§ 67 ff. OWiG wird dem amts-
anwaltlichen Dienst übertragen. Hiervon ausgenommen sind Bußgeldsachen aus be-
sonderen Sachgebieten, die vom staatsanwaltlichen Dienst bearbeitet werden.

(3) Die Befugnis der Behördenleiterin oder des Behördenleiters, eine von dieser Rege-
lung abweichende Zuständigkeitsanordnung zu treffen, bleibt unberührt.

§ 24

Verleihung der Zeichnungsbefugnis im Amtsanwaltsdienst

(1) Beamtinnen und Beamten im Amtsanwaltsdienst, die weder die Befähigung zum
Richteramt erworben noch die Amtsanwaltsprüfung abgelegt haben, kann die Behör-
denleiterin oder der Behördenleiter nach einer Probezeit einzelne oder alle Zeich-
nungsbefugnisse des amtsanwaltlichen Dienstes verleihen. Die Probezeit soll in der
Regel nicht weniger als drei Monate und nicht mehr als ein Jahr betragen.

447



(2) Von der Probezeit kann ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn dies nach
den Leistungen gerechtfertigt ist.

(3) Bei einem Wechsel zu einer anderen Staatsanwaltschaft bleibt die Verleihung der
Zeichnungsbefugnis wirksam. Das Recht des Widerrufs steht der Behördenleiterin
oder dem Behördenleiter zu.

(4) Soweit Beamtinnen oder Beamte nicht zur Zeichnung befugt sind, zeichnet ihre
Entwürfe eine Abteilungsleiterin oder ein Abteilungsleiter. Die Behördenleiterin oder
der Behördenleiter kann die Zeichnung einer oder einem anderen Angehörigen des
staatsanwaltlichen oder des amtsanwaltlichen Dienstes übertragen.

(5) Haben Beamtinnen oder Beamte die Amtsanwaltsprüfung abgelegt, so werden
ihnen die amtsanwaltlichen Zeichnungsbefugnisse verliehen.

(6) Personen im Amtsanwaltsdienst mit der Befähigung zum Richteramt stehen die
amtsanwaltlichen Zeichnungsbefugnisse zu.

§ 25

Sitzungsvertretung

(1) Amtsanwältinnen und Amtsanwälte vertreten die Anklage nur in der Hauptver-
handlung vor dem Amtsgericht – Strafrichter oder Jugendrichter – (§§ 25, 26 GVG; 
§ 39 JGG).

(2) Abweichend von Abs. 1 kann die Behördenleiterin oder der Behördenleiter im Ein-
zelfall besonders geeignete Angehörige des amtsanwaltlichen Dienstes zur Wahrneh-
mung des Sitzungsdienstes bei dem Schöffengericht heranziehen.

(3) Sind Personen zur örtlichen Sitzungsvertretung bestellt, so kann ihnen die Vertre-
tung der Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung vor der Richterin oder dem
Richter am Amtsgericht als Strafrichterin oder Strafrichter oder als Jugendrichterin
oder Jugendrichter in tatsächlich und rechtlich einfach gelagerten Fällen übertragen
werden. In der Hauptverhandlung unterliegt die Ausübung der der Person zur örtlichen
Sitzungsvertretung übertragenen Befugnisse folgenden Beschränkungen:

1. Erklärungen, die auf die Einstellung des Verfahrens abzielen (§ 153 Abs. 2, § 153a
Abs. 2, § 154 Abs. 2, § 154b, § 411 Abs. 3 StPO, § 47 JGG) darf die Person, die
zur örtlichen Sitzungsvertretung bestellt ist, nur mit Zustimmung der Staatsan-
wältin oder des Staatsanwalts oder der Amtsanwältin oder des Amtsanwalts ab-
geben.

2. Einen Rechtsmittelverzicht darf die Person, die zur örtlichen Sitzungsvertretung
bestellt ist, ohne Zustimmung der Staatsanwältin oder des Staatsanwalts oder der
Amtsanwältin oder des Amtsanwalts nicht erklären.
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§ 26

Sekretariate

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsstellen- und Schreibdienstes sind
in Sekretariaten zusammengefasst. In jeder Abteilung soll ein Sekretariat bestehen.

§ 27

Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

VERÖFFENTLICHUNGEN DER RECHTSANWALTS-
UND NOTARKAMMERN SOWIE  DES VERSORGUNGSWERKS DER
RECHTSANWÄLTE IM LANDE HESSEN

Beschluss der Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte
im Lande Hessen vom 8. Juli 2009

Die Satzung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen vom 12.
Oktober 1988 (Justiz-Ministerial-Blatt für Hessen 1988, Seite 788), zuletzt geändert
durch Beschluss der Vertreterversammlung vom 18. Juni 2008, veröffentlicht im
Justiz-Ministerial-Blatt für Hessen 2008, Seite 248, wird wie folgt geändert:

1. § 23 erhält folgende Fassung:

„§ 23

Versorgungsausgleich

(1) Ist ein Mitglied ausgleichspflichtig in einem Versorgungsausgleichsverfahren
nach dem  Versorgungsausgleichsgesetz, findet in der Regel eine interne Teilung
gemäß der Entscheidung des Familiengerichts statt. Nach der Rechtskraft der Ent-
scheidung wird zu Lasten des Anrechts des Mitglieds ein Anrecht zu Gunsten des
Ausgleichsberechtigten übertragen. Gleichzeitig wird das Anrecht des Mitglieds
entsprechend gekürzt. Durch die Übertragung wird der Ausgleichsberechtigte
nicht Mitglied des Versorgungswerks.

(2) Ist der Ausgleichsberechtigte nicht Mitglied des Versorgungswerks, besteht
nach schriftlicher Antragstellung ein Anspruch auf Altersrente gem. § 15; das über-
tragene Anrecht erhöht sich dann um 13 von Hundert. Die Regelung des § 21 gilt
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entsprechend, soweit es sich um Kinder aus der Ehe mit dem Mitglied handelt. Die
Erhöhung entfällt, wenn die/der Ausgleichsberechtigte bei Rechtskraft der Ent-
scheidung über den Versorgungsausgleich die Altersgrenze für den Bezug der vor-
gezogenen Altersrente erreicht hat. Ist der Ausgleichsberechtigte Mitglied des
Versorgungswerks, erwächst aus dem übertragenen Anrecht ein Anspruch auf
Leistungen gem. § 13.

(3) Das ausgleichspflichtige Mitglied kann seine aufgrund des Versorgungsaus-
gleiches gekürzte Rentenanwartschaft durch zusätzliche Zahlung wieder ergänzen.

(4) Der Vorstand kann Richtlinien zur Durchführung des Versorgungsausgleiches
erlassen.“

2. § 34 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Verlustrücklage zu bilden. Dieser Rück-
lage sind jeweils mindestens 5 vom Hundert des sich nach der Gewinn- und Ver-
lustrechnung errechnenden Überschusses zuzuführen, bis sie 2,5 vom Hundert
der Deckungsrückstellung erreicht oder nach Inanspruchnahme wieder erreicht
hat. Ein sich darüber hinaus ergebender Überschuss ist der Rückstellung für sat-
zungsgemäße Überschussbeteiligung zuzuführen.“

3. Inkrafttreten

Diese Satzungsänderungen treten am 1. September 2009 in Kraft.

Der Beschluss wurde vom Hessischen Ministerium der Justiz, für Integration und
Europa mit Bescheid vom 9. Juli 2009 genehmigt.

Der vorstehende Beschluss wird hiermit ausgefertigt.

Marburg, den 9. 7. 2009 Frankfurt am Main, den 9. 7. 2009

Dr. Peter Becker Hans-Peter Benckendorff, M.A.

Vorsitzender der Vertreterversammlung Vorsitzender des Vorstandes des
des Versorgungswerks Versorgungswerks der Rechtsanwälte

der Rechtsanwälte im Lande Hessen im Lande Hessen
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Beschluss der Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte
im Lande Hessen vom 8. Juli 2009; Rentensteigerungsbetrag.

„Der Rentensteigerungsbetrag wird mit Wirkung ab dem 1. Januar 2010 auf € 44,78
festgesetzt.“

Der vorstehende Beschluss wird hiermit ausgefertigt.

Frankfurt am Main, den 8. Juli 2009

Dr. Peter Becker Hans-Peter Benckendorff, M.A.

Vorsitzender der Vertreterversammlung Vorsitzender des Vorstandes des
des Versorgungswerks Versorgungswerks der Rechtsanwälte

der Rechtsanwälte im Lande Hessen im Lande Hessen

PERSONALNACHRICHTEN

Die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren Ver-
öffentlichung sich die oder der Bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht

Ernannt wurden:

Zur Amtsinspektorin
mit Amtszulage : Amtsinspektorinnen Michelle Sannert und Beate Schäfer

in Frankfurt am Main;

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin Denise Ginglas in Frankfurt am Main;

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretäre Michael Keßler und Volker Romann
in Frankfurt am Main;

zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärin Anne-Kathryn Anderson in Frankfurt
am Main;

zum Justizobersekretär : Justizsekretär Andreas Olbrich in Frankfurt am Main.

Justizsekretärin Sabine Heßler, Justizsekretär Andreas Olbrich, Justizsekretär Sebas-
tian Schmidt und Justizsekretär Martin Koch wurden in das Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit berufen.
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Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht

Ernannt wurde:

Zum Regierungsdirektor : Regierungsoberrat Christopher Gaul in Frankfurt am Main;

zum Justizobersekretär : Justizsekretär Thomas Schott in in Frankfurt am Main;

Justizsekretärin Sarah Schneider und Justizsekretärin Claudia Sänger wurden in das
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Landgerichte

Ernannt wurden:

Zur Vorsitzenden Richterin
am Landgericht : Richterin am Landgericht Gudrun Alberti in Wiesbaden;

zum Vorsitzenden Richter
am Landgericht : Richter am Landgericht Martin Rößler in Darmstadt;

zum Richter
am Landgericht : Richter auf Probe Dr. Lars Rhode in Darmstadt und Dr.

Eric Simon in Wiesbaden – beide unter Berufung in das
Richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Justizsekretärin Nadine Brandenburger in Darmstadt, Justizsekretärin Andrea König in
Frankfurt am Main und Justizsekretär Thomas Wrede in Fulda wurden in das Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Versetzt wurde:
Justizsekretär Thomas Wrede v. d. LG Frankfurt am Main a. d. LG Fulda.

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Amtsinspektor Gerd Schmidt in Fulda.

Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten

Ernannt wurden:

Zur Oberamtsanwältin : Amtsanwältin Christina Deeg-Gutwald in Darmstadt;

zum Oberamtsanwalt : Amtsanwalt Rolf Kühnberger in Gießen;

zur Justizsekretärin : Justizsekretärin z. A. Nadine Becker in Frankfurt am Main;

zum Obersekretär : Sekretär Erio Bortolamedi in Frankfurt am Main;
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zum Sekretär : Erster Justizhauptwachtmeister Erio Bortolamedi in
Frankfurt am Main.

Justizsekretärinnen Julia Lein in Darmstadt – Zweigstelle Offenbach am Main – und
Jasmin Fröhlich in Wiesbaden sowie Justizsekretär Jorg Sebastian Winkler in
Frankfurt am Main wurden in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Ausgeschieden ist:

Ruhestand:
Amtsinspektor Manfred Gabert in Limburg a. d. Lahn.

Amtsgerichte

Ernannt wurden:

Zum Direktor des
Amtsgerichts : Richter am Amtsgericht – als der ständige Vertreter eines

Direktors – Stephan Schmidt in Bad Homburg;

zum Richter am Amtsge-
richt – als weiterer aufsichts-
führender Richter – : Richter am Amtsgericht Rüdiger Holtmann in Kassel;

zur Richterin
am Amtsgericht : Richterin auf Probe Livia Horn in Offenbach am Main

– unter Berufung in das Richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zur Obergerichtsvoll-
zieherin mit Amtszulage : Obergerichtsvollzieherin Monika Spahr in Weilburg;

zum Obergerichtsvoll-
zieher mit Amtszulage : Obergerichtsvollzieher Bruno Block in Schwalmstadt;

zum Amtsinspektor
mit Amtszulage : Amtsinspektor Thomas Laux in Gießen;

zur Obergerichtsvoll-
zieherin : Gerichtsvollzieherin Diana Pühler in Wiesbaden;

zum Obergerichtsvoll-
zieher : Gerichtsvollzieher Uwe Holl und Peter Müller in Frankfurt

am Main sowie Friedhelm Bender in Marburg;

zur Amtsinspektorin: : Justizhauptsekretärinnen Susanne Buder und Ursula Kühn
in Königstein im Taunus;

zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretär Udo Cramer in Wiesbaden;

zur Justizhauptsekretärin : Justizobersekretärin Jessika Stabel in Wiesbaden;
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zum Justizvollstreckungs-
hauptsekretär : Justizvollstreckungsobersekretär Heinz-Jürgen Weymann

in Kassel;

zum Justizhauptsekretär : Justizobersekretäre Björn Wagner in Bad Homburg v. d.
Höhe, Christian Ehnert in Frankfurt am Main und Uwe
Diederich in Kassel;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen Alexandra Kroll in Königstein im
Taunus, Daniela Greiner in Frankfurt am Main und Anke
Ruckel in Frankfurt am Main;

zum Justizobersekretär : Justizsekretäre Klaus Ißlei in Hünfeld, Oliver Strickler in
Marburg und Achim Zeibig in Idstein;

zum Justizvollstreckungs-
sekretär : Erster Justizhauptwachtmeister Torsten Reigl in Frankfurt

am Main;

zur Justizsekretärin : Justizsekretärin z. A. Frauke Knögel in Wiesbaden;

Gerichtsvollzieheranwärterinnen Melanie Felsch in Darm-
stadt, Bianca Hof in Wiesbaden, Latifa Ghanam und
Nadine Groß in Frankfurt am Main, Liv Denise Orth in
Michelstadt sowie Jasmin Siegel in Gießen – alle unter
gleichzeitiger Berufung in das Beamtenverhältnis auf
Probe –;

Zum Justizsekretär : Justizsekretär z. A. Michael Neuschäfer in Bad Hersfeld.

Justizobersekretärinnen Nadine Bender in Darmstadt, Diana Lutze in Frankfurt am
Main, Simone Duma in Fulda und Ellen Fiedler in Marburg; Justizsekretärinnen
Jeanette Siegel in Bad Homburg v. d. Höhe, Denise Drechsel und Rebecca Ohl in
Darmstadt, Ramona Eisengardt in Eschwege, Sabine Schwarzwalder und Hajrije
Zejnulahi in Frankfurt am Main, Nadine Moufang in Gießen, Gesine Probst in Hanau,
Patricia Hohmann in Hünfeld, Yvonne Reinhard in Königstein im Taunus, Relana
Stolpe in Langen sowie Nadine Weidemann in Wiesbaden; Justizsekretäre Bastian
Hörnig in Darmstadt, Martin Hirsch in Frankfurt am Main und Frank Röder in Fried-
berg (Hessen) wurden in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

Versetzt wurden:
Gerichtsvollzieher Matthias Lückel v. d. AG Melsungen a. d. AG Fritzlar; Justizhaupt-
sekretär Jörg Geyer v. d. AG Darmstadt a. d. AG Seligenstadt; Justizobersekretärin-
nen Daniela Arend v. d. AG Wiesbaden a. d. Hessische Ministerium der Justiz, für
Integration und Europa in Wiesbaden, Edeltraut Möller v. d. AG Frankfurt am Main a.
d. AG Fulda, Nicole Prößler v. d. AG Friedberg a. d. AG Wetzlar, Rita Schmidt v. d.
AG Darmstadt a. d. AG Frankfurt am Main, Renate Steudl v. d. AG Hünfeld a. d. LG
Fulda und Manuela Zirkelbach v. d. AG Wetzlar a. d. AG Friedberg; Justizsekre-
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tärinnen Kathrin Förster v. d. AG Marburg a. d. AG Gießen, Jennifer Ganz v. d. AG
Hanau a. d. StA b. d. LG Frankfurt am Main, Christina Geier v. d. AG Friedberg
(Hessen) a. d. AG Lampertheim, Suicmez Kezban v. d. AG Frankfurt am Main a. d.
AG Königstein im Taunus und Sara-Lena Müller v. d. AG Hanau a. d. StA b. d. OLG
Frankfurt am Main, Justizsekretäre Simon Breuer v. d. AG Limburg a. d. Lahn a. d.
Hessische Ministerium der Justiz, für Integration und Europa in Wiesbaden, Marcus
Krug v. d. AG Hanau a. d. AG Groß-Gerau und Steffen Schmidt v. d. AG Darmstadt
a. d. OLG Frankfurt am Main; Justizsekretärinnen z. A. Judith Havlicek v. d. AG
Gießen a. d. LG Frankfurt am Main, Anita Hornemann v. d. AG Frankfurt am Main a.
d. StA b. d. LG Darmstadt – Zweigstelle Offenbach am Main – und Kristin Meyer v.
d. AG Darmstadt a. d. OLG Frankfurt am Main; Justizsekretär z. A. Sebastian
Wiegand v. d. AG Bad Hersfeld a. d. LG Frankfurt am Main sowie Erster Justizhaupt-
wachtmeister Sven Simon v. d. LG Wiesbaden a. d. AG Kassel.

Ausgeschieden sind:

Ruhestand:
Direktor des Amtsgericht Bad Homburg Dr. Ernst Joachim Knauth in Bad Homburg,
Obergerichtsvollzieher Gottfried Schaal in Schwalmstadt, Amtsinspektorin Barbara
Maza in Frankfurt am Main, Gerichtsvollzieherin Heike Schwingenstadt in Hanau und
Hauptsekretär Thoma Rinkenberger in Frankfurt am Main;

Sonstige Gründe:
Justizsekretär Oliver Brückel in Gießen.

Amtsanwaltschaft

Justizsekretärin Christiane Ansion wurde in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit be-
rufen.

Sozialgerichte

Ernannt wurde:

Zum Richter
am Sozialgericht : Magistratsrat – Richter kraft Auftrags – Wulf Stehr in

Fulda – unter Berufung in das Richterverhältnis auf Le-
benszeit –.

Anwaltsgerichte

Ernannt wurde:
Rechtsanwalt Dr. Uwe Schulz zum ehrenamtlichen Richter bei dem Anwaltsgericht
für den Bezirk der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main – unter Berufung in ein
ehrenamtliches Richterverhältnis –.
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Notarinnen und Notare

Zur Notarin bestellt wurde:
Rechtsanwältin Sandra Lohmann-Nödler mit Amtssitz in Kassel.

Zum Notar bestellt wurde:
Rechtsanwalt Axel Keuneke mit Amtssitz in Kassel.

Ausgeschieden sind:

a) Auf eigenen Antrag:
Notar Ralf Dieter Hellmuth mit dem Amtssitz in Frankfurt am Main und Notar Dr.
Joachim Heidl mit dem Amtssitz in Wiesbaden.

b) Aufgrund des Erreichens der Altersgrenze:
Notar Ernst Lösch mit dem Amtssitz in Darmstadt und Notar Ernst Oelkers mit dem
Amtssitz in Wetzlar.

STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Es wird Bewerbungen entgegengesehen um die Stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. Eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter

am Landgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Januar 2005 (S. 55 ff., Anlage 1, Ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil
auszurichten.

2. Eine Geschäftsleiterin oder einen Geschäftsleiter (§ 7 GO)

bei dem Amtsgericht Gießen.

Bezüglich der vorgenannten Stellenausschreibung wird erwartet, dass die Bewer-
berin oder der Bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:
– Pflichtbewusstsein
– Leistungsbereitschaft
– Belastbarkeit
– Flexibilität
– Initiative
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– Besonders gute Auffassungsgabe
– Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz
– Erfahrung in der Rechtspflege und / oder der Justizverwaltung
– Mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz
– Kontaktfähigkeit, Gesprächsbereitschaft
– Fähigkeit zur Konfliktlösung und Einfühlungsvermögen
– Fähigkeit zu interner und externer Zusammenarbeit

3. Führungskompetenz
– Fähigkeit zum Vorbild
– Entscheidungskompetenz, Durchsetzungsvermögen, Verhandlungsgeschick
– Befähigung zur Personalführung und Motivation

4. Organisatorische Kompetenz
– Befähigung zur Steuerung und Veränderung von Organisationsabläufen
– Befähigung zur Entwicklung und Umsetzung von Neuerungen
– Befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz

Interessierten Frauen und Männern wird die Möglichkeit gegeben, sich durch Schu-
lung und Hospitation auf die Übernahme der Stelle vorzubereiten.

Staatsanwaltschaften

3. Zwei Oberstaatsanwältinnen als Dezernentinnen oder zwei Oberstaatsanwälte als
Dezernenten

bei der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main (R 2).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Januar 2005 (S. 55 ff., Anlage 1, Ziffer 2.6) veröffentlichten Anforderungsprofil
auszurichten.

4. Eine Staatsanwältin als Gruppenleiterin oder einen Staatsanwalt als Gruppenleiter

bei der Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Gießen (R 1 mit Amtszulage nach
Fußnote 2 BBesG).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Juni 2005 (S. 272) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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Hessischer Verwaltungsgerichtshof Kassel

5. Eine Amtfrau oder einen Amtmann (A 11 BBesG).

Aufgabengebiet:
Festsetzung der außergerichtlichen Kosten, Sachbearbeitung in der Verwaltungs-
abteilung.

Bezüglich der vorgenannten Stellenausschreibung wird erwartet, dass die Bewer-
berin oder der Bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen
– Pflichtbewusstsein
– Leistungsbereitschaft
– Belastbarkeit
– Flexibilität
– Initiative
– Besonders gute Auffassungsgabe
– Gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
– Kostenbewusstsein.

II. Besondere Voraussetzungen

1. Fachkompetenz
– Erfahrung in der Rechtspflege und/oder der Justizverwaltung
– Gutes fachliches Können
– Gute Kenntnisse beim Einsatz von Informationstechnik
– Gute Kenntnisse in der Festsetzung außergerichtlicher Kosten (RVG)

2. Soziale Kompetenz
– Kontaktfähigkeit, Gesprächsbereitschaft
– Teamfähigkeit
– Fähigkeit zur Konfliktlösung und Einfühlungsvermögen
– Fähigkeit zu interner und externer Zusammenarbeit.

Sozialgerichtsbarkeit

6. Eine Oberinspektorin oder einen Oberinspektor (Besoldungsgruppe A 10)

bei dem Hessischen Landessozialgericht.

Die Stelle ist ab sofort zu besetzen.

Der Aufgabenschwerpunkt liegt zunächst in der Personalsachbearbeitung für die
hessische Sozialgerichtsbarkeit. Die Bewerberin oder der Bewerber sollte folgen-
des Anforderungsprofil erfüllen:

I. Allgemeine Voraussetzungen
· Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst der allgemeinen Landesverwal-

tung oder für den Rechtspflegerdienst
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· Pflichtbewusstsein
· Flexibilität
· Belastbarkeit
· gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen
· Leistungsbereitschaft
· Engagement und Verantwortungsbewusstsein
· Fähigkeit zu selbständiger, ergebnisorientierter Arbeit

II. Besondere Voraussetzungen

a) Fachkompetenz
· gute Fachkenntnisse
· gute Kenntnisse beim Einsatz von Informationstechnik
· SAP-HR-Anwenderkenntnisse sind vorteilhaft
· klares Urteilsvermögen

b) Soziale Kompetenz
· Kontaktfähigkeit
· Verhandlungsgeschick
· Fähigkeit zur Konfliktlösung
· Fähigkeit zur kooperativen Zusammenarbeit

c) Führungskompetenz
· Befähigung zur Personalführung und Motivation
· Entscheidungskompetenz, Durchsetzungsvermögen

Die Teilung der Stelle ist grundsätzlich möglich.

Arbeitsgerichtsbarkeit

7. Die Direktorin oder den Direktor des Arbeitsgerichts Kassel
(R 2 mit Amtszulage nach Fußnote 3).

Die vorzulegenden dienstlichen Beurteilungen haben sich an dem im JMBl. vom 
1. Januar 2005 (S. 55 ff., Anlage 1, Ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil
auszurichten.

Vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

Bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine Verpflichtung zur Erhöhung des Frauen-
anteils.

Schwerbehinderte Richterinnen und Richter, Beamtinnen und Beamte sowie Ange-
stellte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.
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Bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

Zu Nr. 1., 3. – 4. und Nr. 7. binnen drei Wochen an das Hessische Ministerium der
Justiz, für Integration und Europa in Wiesbaden;

zu Nr. 2. binnen eines Monats an den Herrn Präsidenten des Amtsgerichts Gießen;

zu Nr. 5. binnen drei Wochen an den Herrn Präsidenten des Hessischen Verwaltungs-
gerichtshofs in Kassel, Brüder-Grimm-Platz 1 – 3, 34117 Kassel;

zu Nr. 6. binnen drei Wochen an den Herrn Präsidenten des Hessischen Landessozial-
gerichts in Darmstadt, Steubenplatz 14, 64293 Darmstadt.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1., 3. – 4. und 7. auf eventuelle
Versetzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an
Verwaltungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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